
          
                                                                                                                                                                      (Dieses Feld wird vom Einwohnermeldeamt ausgefüllt)  
   
 

 

Widerspruch gegen Datenübermittlung 
 nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) 

 
 

Familienname  

Geburtsname  

Vorname(n)  

Geburtsdatum  

Wohnanschrift 
 

 

 

            
 
Widerspruch gegen Datenübermittlung (Übermittlungssperre) 
 

⃝ 
 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an öffentlich-rechtliche 
Religionsgemeinschaften, der nicht die meldepflichtige Person, sondern 
Familienangehörige der meldepflichtigen Person angehören 
(gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG i.V.m.§ 42 Abs. 2 BMG) 

 

⃝ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- und Ehejubiläen 
an Mandatsträger (gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 2 BMG) 

 

⃝ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei 
Wahlen und Abstimmungen (gemäß § 50 Abs. 1 BMG) 
 

⃝ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage  
(gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 3 BMG) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis zum Widerspruchsrecht: 
Die Meldebehörde ist bei der Anmeldung einer Person nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) verpflichtet, auf die Möglichkeit, 
Widerspruch gegen einzelne Datenübermittlungen der Meldebehörde erheben zu können, hinzuweisen. Sofern Sie Widerspruch 
erheben, gilt dieser jeweils bis zum Widerruf. 

  

 

 

 

 

 

   Verwaltungsgemeinschaft *Leinetal* 
 

     - Einwohnermeldeamt - 

  

Verwaltungsgemeinschaft  „Leinetal“, Bodenrode 
37308 Bodenrode-Westhausen, Hauptstraße 73  

 

 
Eingangsvermerk:          

          
 
      
 

 

 

Ort, Datum 

 

Unterschrift : 
Antragsteller 
 
 
ggf. Unterschrift : 
Sorgeberechtigter/ 
Person mit Betreuungsvollmacht 
 


